
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Zielvorgabe bei Produkt 0.22.40 
(Wohnungsbauförderung) neu zu definieren. Das Neue Ziel soll darauf ausgerichtet sein, 
im sozialen Wohnungsbau neuen Wohnraum durch die vollständige Verausgabung der 
vom Land NRW zur Verfügung gestellten Mittel zu schaffen. 
 


